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8510 Frauenfeld, 1. August 2016  
 

Periodische Wiederinstandstellung von Flur- und Waldstrassen (PWI) 
Grundvoraussetzungen für die Gewährung von Beiträgen 

A) Flurstrassen 

Gemäss § 10 der Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über Bodenverbesserun-
gen und landwirtschaftliche Hochbauten (Meliorationsverordnung, MelV; RB 913.21) gilt 
die periodische Wiederinstandstellung von Bodenverbesserungen (PWI) als kulturtechni-
sche Massnahme im Sinne des Bundesrechtes. 
 

Nach § 14b, Abs.1 MelV wird die Gewährung eines Kantonsbeitrages und damit auch ei-
nes Bundesbeitrages davon abhängig gemacht, dass: 

1. die rechtskräftige Auflösung der Güterzusammenlegungskorporation mehr als 20 Jahre 
zurück liegt; 

2. die ersuchende Unterhaltskörperschaft noch nie einen solchen Beitrag für die betref-
fende Bodenverbesserung erhalten hat; 

3. die ersuchende Unterhaltskörperschaft in der Regel ein ganzes Gemeindegebiet ab-
deckt; 

4. die ersuchende Unterhaltskörperschaft über rechtsgenügende Statuten oder ein aktuel-
les Reglement verfügt; 

5. die Anlagen bisher sachgerecht unterhalten wurden; 

6. die Finanzierung der nach Abzug der Bundes- und Kantonsbeiträge verbleibende 
Restkosten sichergestellt ist; 

7. das Projekt in der Regel innerhalb eines Jahres ab Beitragszusicherung realisierbar ist. 
  
In § 14b, Abs. 2 MelV ist festgehalten, dass mit dem Beitragsgesuch ein Situationsplan mit 
den zu sanierenden Anlagen, die Statuten oder das Reglement sowie die fünf letzten Jah-
resrechnungen der Unterhaltskörperschaft einzureichen sind.  
 
Gestützt auf § 14b, Abs.3 MelV gelten folgende zusätzliche Bestimmungen: 

a) Ergänzungen, Neuanlagen und Instandstellung von Entwässerungsanlagen werden 
nicht unterstützt; 

b) Basis für die finanzhilfeberechtigten Kosten ist ein Grundansatz von Fr. 25.00 pro 
Laufmeter (Stand 2014). Sanierungskosten über diesem Ansatz sind nicht beitragsbe-
rechtigt. 

c) Die beitragsberechtigten Kosten müssen mindestens Fr. 100'000.00 betragen. Dieser 
Betrag wird demzufolge ab zirka vier Kilometer sanierungsbedürftiger Strassen er-
reicht; 

d) Die Projektierung und Bauleitung erfolgt durch die Abteilung Strukturverbesserungen 
des Landwirtschaftsamtes. Der Bauherrschaft wird ein Honoraransatz von 6 % der 
Bausumme in Rechnung gestellt. 
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B) Waldstrassen 

Für Walderschliessungsstrassen gelten grundsätzlich die gleichen Bedingungen. Die Bei-
tragsgewährung stützt sich auf § 33 des Waldgesetzes (WaldG, 921.1) und auf § 36 der 
Waldverordnung (WaldV, 921.11).  

Für PWI-Projekte im Wald gelten zusätzliche Vorgaben: 

1. Die Forstkreise und die Forstreviere werden frühzeitig in die Planung einbezogen. Das 
zu sanierende Wegnetz ist dabei zu überprüfen. Fallweise können einzelne Wege aus 
der Sanierung ausgeschlossen werden (Erschliessungs- und Eigentumsverhältnisse, 
vorhandener Zustand, Schutzgebiete etc.). Im Einzelfall können auch technische Vor-
gaben (Definition des Ausbaustandards) gemacht werden. Beiträge werden verweigert, 
wenn die Auflagen nicht eingehalten werden.  

2. Gestützt auf einen Regierungsratsbeschluss werden die gleichen Beitragssätze wie in 
der Flur entrichtet. Dieser beläuft sich auf 54 % (Stand 2014).  

3. Der gemäss RRB zugesicherte Beitrag wird auch dann entrichtet, wenn die effektiven 
Kosten unter Fr. 25.00 / m liegen. Übersteigt aber das Verhältnis von zugesichertem 
Beitrag zu effektiv beitragsberechtigten Kosten den Wert von 0.7, so werden 70 % der 
effektiven Kosten entschädigt. Mit Rücksicht auf die Waldbewirtschaftung (Holzernte) 
und die Erholungsnutzung kann die Sanierung einzelner Strassen auch auf das Folge-
jahr verschoben werden.   

4. Die Sanierung von Walderschliessungsstrassen soll spätestens bis Ende August abge-
schlossen werden, damit diese für die Bewirtschaftung im folgenden Winter wieder zur 
Verfügung stehen. 

5. Sofern nötig hat das Aufasten oder der Rückschnitt von Gehölzen entlang der betroffe-
nen Walderschliessungsstrassen frühzeitig ausserhalb der Vegetationszeit zu erfolgen. 
Dieser Aufwand ist nicht beitragsberechtigt.   

C) Finanzierungsvorbehalt und Inkrafttreten 

Die Gewährung von Beiträgen erfolgt unter dem Vorbehalt, dass Bund und Kanton in ihren 
Budgets über die erforderlichen Finanzmittel verfügen. 

Diese Weisungen treten am 1. August 2016 in Kraft und ersetzen diejenigen vom 1. Feb-
ruar 2014. 

Landwirtschaftsamt     Forstamt 

Der Chef: Ueli Bleiker    Der Chef: Daniel Böhi 

Auskünfte: 

Landwirtschaftsamt  Forstamt 
Abteilung Strukturverbesserungen  Abteilung Planung und Beiträge  
Walter Traber   Geri Schwager 
Verwaltungsgebäude Promenade  Spannerstrasse 29 
8510 Frauenfeld  8510 Frauenfeld 
058 345 57 27  058 345 62 83  
walter.traber@tg.ch  gerold.schwager@tg.ch 
 


